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Hermann Göring - Platz vor der Votivkirche.
Mit Ent Schliessung des Bürgermeister ^ Dr . Ing,Neubachcr

der eheraaluge Dollfuss - Platz im 9 . Bezirk vor der Votivkirche i
Göring - Platz ; i umbenannt.

vom 2 , d . W,wird

n " Hermann

Erhöhter Strombedarf in Wien .
Der gesamte Aufbau unseres Wirtschaftslebens ist heute durch die Elek¬

trizität bedingt . Der elektrische Energiebedarf ist darum unstreitig das zu¬
verlässigste Konjunkturbarometer . Wenn daher der Btrombeaarf der Wiener städti¬
schen Elektrizitätswerke im heurigen Juni 1^ 0 Millionen Kilowattstunden betrug
und damit um 8 v . H . höher war als im Juni des VorJahres,ist dies wohl ein
sichers Zeicnen dafür,dass der wirtschaftliche Aufschwung in der Ostmark des
Grossdeut ; chen Reiches bereits begonnen hat.

S chulfreiplätze der Stadt Wien.
An der Margaretner Kaufmännischen Wirtschaftsschule mit Oeffentlich-

keitsrecnt ( vormals Globus - Handelsschule ) , 9 « ,Josef Schwarzgasse 9 > 8 ^ 1 a ngen
vom Studienjahre 19fö/r9 angefangen zwei Freiplätze der Stadt 'Kien, -und zwar
je einer für einen Knaben und für ein Mädchen, :zur Verleihung »,

Für die Aufnahme in die zweiklassige Lehranstalt sind erforderlich
sittliche Unbescholtenheit,naebgewies -en ' öurch eine mindestens - gute Sitten ^—-
not © im Entlassungszeugnis,wenn jedoch seit der Entlassung Jahre vergangen
sind,durch ein polizeiliches Sittenzeugnis,und Nachweis über das vollendete
vierzehnte Lebensjahr,allenfalls Dispens vom weiteren Besuche der Pflicht¬
schule»

Die Aufnahme in die erste Klasse der kaufmännischen Wirtschaftsschule
ohne Aufnahmsprüfung setzt die erfüllte Schulpflicht voraus und erfolgt auf
Grund des Jahreszeugnisses über die vierte Klasse einer Mittelschule oder
auf Grund dos Jahres - und Entlassungszeugnisses über die vierte Klasse einer

Hauptschule.

Gefordert wird die Zuständigkeit nach Wien und deutsch - arische Ab¬

stammung.
Die Inhaber der Freiplätze sind von der Zahlung des Unterrichtsgeldes

befreit,haben jedoch die Einschreibegebühr und den jährlichen Lehrmittelbei¬

trag sowie die Gebühren für gewählte Froigegen st and © zu entrichten.
Die Gesuche sind bis ^ O . d . M . bei der Magistratsabteilung 19 einzubrin¬

gen . Beizulogen sind eigener Taufschein,Taufscheine der Eltern,Heimat schein,
Entlassungs - ,bezw . letztes Studionzougnis und Mittellosig - keitszeugnis,
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